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erreicht werden, aber auch die Abmeldung sogenannter »unechter« Arbeitsloser aus der 

Statistik dient diesem Ziel. Die Entscheidung, Arbeitslosigkeit nur noch auf der Mikroebene 

individuellen Verhaltens zu bearbeiten, individualisiert das gesellschaftliche Problem der 

Unterbeschäftigung radikal. Bearbeitet wird nicht mehr eine gesamtwirtschaftliche Be schäf-

tigungslücke. Vielmehr sollen Defi zite persönlicher Beschäftigungsfähigkeit durch Maß-

nahmen der Eingliederung in ein Beschäftigungssystem ausgeglichen werden, das selbst 

kaum noch Gegenstand arbeitsmarktpolitischer Intervention ist. Dieser Politikwechsel, 

der bereits  mit der Neufassung des Zielkatalogs für Arbeitsförderung im SGB III 

begann und  mit dem Job-AQTIV-Gesetz weiter vorangetrieben wurde, ist mit der 

Für sorge logik des SGB II endgültig vollzogen. Er geht einher mit einer skeptischen Kosten-

Nutzen-Einschätzung klassischer Instrumente der Arbeitsförderung, insbesondere direkt 

Beschäftigung schaff ender Maßnahmen, aber auch teurer Maßnahmen der Aus- und Weiter-

bildung. Diese Skepsis beruht zum Teil darauf, dass der Nutzen von Arbeitsförderung über -

wiegend an engen Kriterien der unmittelbaren Wiedereingliederung in ungeförderte Be-

schäf tigung gemessen wird und indirekte sowie langfristige Eff ekte kaum betrachtet werden.

Zweitens wird mit der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum 

SGB II, das sich im wesentlichen am materiellen und sozialrechtlichen Niveau der Sozialhilfe 

orientiert bzw. dieses noch unterschreitet, eine bereits wirksame Tendenz zur Polarisierung 

sozialer Schutzrechte am Arbeitsmarkt sozialrechtlich festgeschrieben. »Hartz IV« schaff t 

nicht ein System für alle Arbeitsuchenden, sondern stellt dem nun enger begrenzten Be-

reich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) ein nach dem Fürsorgeprinzip neu gestaltetes 

Leis tungssystem (SGB II) gegenüber, welches fast jede Arbeit für zumutbar erklärt, den 

Leistungsbezug von der Einhaltung von persönlichen Verhaltensanforderungen abhängig 

macht (die vom Leistungsträger im Rahmen verpfl ichtender Eingliederungsvereinbarun-

gen einseitig festgelegt werden können) und bei Nichteinhaltung Sanktionsmöglichkeiten 

bis hin zur vollständigen Streichung der Leistungen zum Lebensunterhalt vorsieht. Diese 

»Grundsicherung für Arbeitsuchende« steht der Erwerbslosenfürsorge der Weimarer Repu-

blik näher als dem – in das SGB XII überführten – Bundessozialhilfegesetz und hat mit in 

den er Jahren diskutierten Reformkonzepten der Grundsicherung nur mehr den Namen 

gemeinsam. Die Trennung der arbeitsmarktnahen sozialen Sicherung in zwei gegeneinander 

abgegrenzte, in der konkreten Umsetzung oft auch räumlich getrennte Regelungsbereiche er-

schwert die Verwirklichung zweier sozialer Rechte: des Rechts auf wirtschaftliche Sicherung 

bei Arbeitslosigkeit (§  SGB I) und auf grundsichernde Sozialleistungen (§  SGB I) einer-

seits und des Rechts auf Bildungs- und Arbeitsförderung (§  SGB I) andererseits. 

In der materiellen Existenzsicherung werden mit dem SGB II sozialstaatliche Spal tungs-

linien nach unten und nach oben vertieft. Für ihren Lebensunterhalt erhalten bedürftige 

Erwerbsfähige, die keinen Anspruch auf Versicherungsleistungen haben, die steuerfi nan-

zierte Fürsorgeleistung Arbeitslosengeld II (Alg II), ihre nicht erwerbsfähigen Familien-

angehö rigen Sozialgeld. Da Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe auf dem Leistungsniveau der 

Sozialhilfe zusammengeführt wurden, bedeutet der Übergang von Lohnersatzleistungen, 

die sich noch am früheren Erwerbseinkommen orientierten, auf die Sicherung des Existenz-

minimums (nach einer scharfen Bedürftigkeitsprüfung, die Partnereinkommen und Erspar-
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nisse bis auf einen geringen Rest sowie die Wohnkosten einbezieht) einen tiefen materiel len 

Abstieg. Nur nach Bezug von Arbeitslosengeld I wird dieser Abstieg durch einen befriste-

ten Zuschlag noch vorübergehend abgefedert. 

Die »Aussteuerung« aus der Arbeitslosenversicherung wegen fehlender oder erschöpf-

ter Versicherungsansprüche führt nicht nur zu kurzfristigen Einkommenseinbußen, son-

dern wird auch in biografi scher Perspektive riskant: Wer einmal in den Bezug von Alg II 

übergegangen ist, hat geringere Chancen als früher, wieder aus der Fürsorge in das Ver siche-

rungssystem aufzusteigen; Ansprüche hierauf können nur noch durch eine ausreichend 

lange versicherungspfl ichtige Erwerbstätigkeit am »ersten Arbeitsmarkt« erworben werden. 

Arbeitsbeschaff ungs-, Qualifi zierungsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten mit Mehr auf -

wands entschädigung (»Ein-Euro-Jobs«) ermöglichen dagegen keine Rückkehr in die Arbeits -

 losen versicherung mehr. 

Leistungsansprüche nach SGB II für bedürftige Erwerbslose sowie Gering verdie ne-

r|innen ohne Versicherungsansprüche sind noch weniger rechtssicher als bisherige Sozial hilfe-

leistungen, da an unbestimmte Verhaltensanforderungen und Gegenleistungen (»Fordern 

und Fördern«) gebunden, und sie lassen sich leichter stigmatisieren. Für Erwerbsfähige 

im Zuständigkeitsbereich des SGB II gilt das Bedarfsdeckungsprinzip der Sozialhilfe nicht 

mehr. Soziokulturelle Mindestnormen der Teilhabe sind für sie weniger verbindlich als 

für Leistungsberechtigte nach SGB XII, da die Geldleistung zeitweise abgesenkt werden 

oder ganz wegfallen kann. Bei der Bemessung der Leistungshöhe und bei der Gestaltung 

von Anreizen (Anrechnung von Erwerbseinkommen) und Sanktionen (Absen kung und 

Wegfall von Leistungen) kann sich daher das ökonomische Interesse an einer Sen kung des 

Anspruchslohns im Niedriglohnsektor und an einer Subventionierung von Niedrig ein kom-

men durch lohnergänzende Fürsorgeleistungen ungehindert durchsetzen. 

Bezieher|inne|n von Alg II ist die Aufnahme jeder angebotenen Arbeit und die Teil-

nahme an jeder angebotenen Maßnahme zumutbar (§  SGB II). Einen positiven An-

spruch auf Integrationsmaßnahmen gibt es hingegen nicht. »Leistungen zur Eingliederung 

in Arbeit« sind grundsätzlich Kann-Leistungen (§  Abs.  SGB II). Zwar können viele In stru-

mente der Arbeitsförderung nach SGB III grundsätzlich auch Bezieher|inne|n der Grund-

sicherung für Arbeitsuchende angeboten werden (§  Abs.  SGB II). Der Aus steuerungs-

betrag aber, den die Bundesagentur für Arbeit (BA) beim Übergang von Versicherten zum 

Alg II zu zahlen hat, setzt für die Arbeitsagenturen einen fi skalischen Anreiz, von dieser 

Kann-Bestimmung keinen Gebrauch zu machen und ihre Fördermittel vorrangig für Ar-

beits losengeldbezieher|innen einzusetzen. Im Großen und Ganzen beschränkt sich damit 

die Arbeitsförderung im Fürsorgebereich auf zwei besondere Instrumente: auf öff entlich-

rechtliche Arbeitsgelegenheiten, die kein Beschäftigungsverhältnis begründen, mit einer 

Mehraufwandsentschädigung entgolten werden (»Ein-Euro-Jobs«, vgl. §  Abs.  SGB ) 

und kaum zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt beitragen dürften, sowie das Einstiegsgeld 

  Die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung machten im Oktober  mit 

. bzw. , Prozent den übergroßen Anteil aller Beschäftigung schaff enden Maßnahmen 

aus. Demgegenüber hatten Arbeitsbeschaff ungsmaßnahmen (ABM) einen Anteil von , Prozent 
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(§  SGB II). Dass Arbeitsuchende im Geltungsbereich des SGB II nur noch Objekte der 

Fürsorge sind, zeigt sich im Konstrukt der verpfl ichtenden Eingliederungsvereinbarung 

(§  SGB II), die das Verhalten der Leistungsberechtigten weitgehend festlegt. Sie ist nur 

der äußeren Form nach eine freie Vereinbarung, da sie im Konfl iktfall durch einen Ver-

wal tungsakt ersetzt werden kann, und da Ablehnung oder Nichteinhaltung die regel hafte 

Absenkung des Alg II (bis hin zum Wegfall) zur Folge haben (vgl. Henke ).

Lohnabhängige in Beschäftigungsverhältnissen, die annähernd der Schutznorm des 

Normalarbeitsverhältnisses entsprechen (einschließlich der Beschäftigten in versicherungs-

pfl ichtiger Teilzeit), und die Leistungen der Arbeitslosenversicherung nur in relativ kurzen 

Phasen der Sucharbeitslosigkeit wahrnehmen, sind von der Neuausrichtung der Arbeits-

marktpolitik nur in wenigen Bereichen direkt betroff en: etwa durch die Lockerung des 

Kündigungsschutzes, durch die erleichterte Befristung bei älteren Arbeitnehmer|inne|n 

und durch die Verpfl ichtung zur frühzeitigen Arbeitslosmeldung. In diesem Arbeitsmarkt-

segment relativ stabiler Beschäftigung, in dem die große Mehrheit der abhängig beschäf-

tigten westdeutschen Männer arbeitet, wird vor allem die Verkürzung der Anspruchsdauer 

auf Arbeitslosengeld (auf maximal zwölf Monate bzw.  Monate für Ältere ab  Jahren) 

als erhöhtes soziales Risiko wahrgenommen. 

Unmittelbar von den Neuregelungen betroff en ist dagegen ein Arbeitsmarktsegment 

von erheblichem Umfang, zu dem nicht nur Erwerbslose, sondern auch Beschäftigte zäh-

len: eine breite Zone fl exibler, nicht standardisierter und im deutschen Sozialversicherungs-

system so nicht abgesicherter Erwerbsbeteiligung, für die niedrige Einkommen, Wechsel von 

Beschäftigung, Maßnahmen der Arbeitsförderung, Bezugszeiten von Lohnersatzleistungen 

und leistungslose Nichterwerbszeiten sowie Kombinationen von Erwerbseinkommen und 

lohnergänzenden Sozialtransfers typisch sind, und in der unbefristete, sozialversicherte 

Beschäftigung entsprechend dem Normalarbeitsverhältnis die Ausnahme bildet. Dieses 

Segment, dem in Westdeutschland vielleicht ein Zehntel der Erwerbspersonen zugerechnet 

werden kann, umfasst in Ostdeutschland etwa ein Drittel der Erwerbsbevölkerung. In den 

neuen Bundesländern stellen die Neuregelungen zudem Muster sozialstaatlich geförderter 

»sekundärer« Arbeitsmarktintegration in Frage, die in den er Jahren unter den beson-

deren Bedingungen der ostdeutschen Beschäftigungskrise entstanden und bislang dazu 

beitrugen, einen erheblichen Teil der Erwerbsbevölkerung bei anhaltender Unterbeschäf-

ti gung im Erwerbssystem zu halten (vgl. Land , Alda et al. a). Über subjektive 

Unsicherheitserfahrungen, Verdrängungseff ekte und Lohneff ekte wirkt die Neuausrichtung 

der Arbeitsmarktpolitik in beiden Landesteilen auch auf die Zone stabiler Beschäftigung 

zurück, die Flexibilisierung bisher vor allem in ihren unternehmensinternen Formen und 

bei relativer sozialer Sicherheit erfährt.

und Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante (Sozialversicherungspfl icht ohne Arbeitslosenver-

siche rung) einen Anteil von , Prozent. 
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Arbeitsmarktstatistik und erste Daten zu den Auswirkungen von Hartz IV

Die Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik geht mit tiefgreifenden Veränderungen in der 

Arbeitsmarktstatistik und der Arbeitsmarktberichterstattung einher. Damit verlieren die 

etablierten und auch der breiten Öff entlichkeit geläufi gen Kennziff ern des Arbeitsmarkt-

geschehens (z. B. Arbeitslosenzahlen und -quoten) an Erklärungskraft. Neue, erklärungs-

bedürftige Daten und Kennziff ern treten ihnen zur Seite und werden für die Steuerung und 

das Controlling der BA, der Arbeitsgemeinschaften von Kommunen und Arbeitsagenturen 

nach § b und der anderen Akteure der Arbeitsmarktpolitik bedeutsam. 

Obwohl die BA aufgrund der Experimentierklausel zum SGB II erstmals seit ihrer 

Entstehung nur noch für einen Teil der Arbeitslosen zuständig ist, hat die BA-Statistik 

nach den §§  ff . SGB III und §  SGB II weiterhin allein den gesetzlichen Auftrag, 

unter Einschluss aller Daten aus dem Leistungsbereich des SGB II eine umfassende Ar-

beits marktstatistik über Arbeitslosigkeit, Leistungsbezug und Förderung zu erstellen. Ab 

Berichts monat September  weist die BA-Statistik erstmals seit Bestehen des neuen Leis-

tungssystems SGB II den Bestand an Arbeitslosen wieder vollständig aus, d. h. einschließ-

lich der arbeitslosen SGB-II-Bezieher|innen in den Optionskommunen, die zum Teil noch 

geschätzt werden. 

Mengeneff ekte der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

In einem ersten Sonderbericht zum »Übergang von der Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur 

Grundsicherung für Arbeitslose« vom August  hat die BA auf Basis einer Revision der 

monatlich aktuell veröff entlichten Daten der Monate Januar bis März  dargestellt, 

welche Wirkungen die gesetzlichen Änderungen auf den Leistungsbezug und die Arbeits-

losig keit hatten. Inzwischen liegen revidierte Daten bis einschließlich Juli  vor (Bundes-

agentur für Arbeit ), außerdem werden monatlich aktuelle Daten veröff entlicht, die 

allerdings immer noch teilweise auf Schätzungen beruhen. 

Durch den Umstieg auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende im Januar  stieg 

die Zahl der Leistungsempfänger|innen gegenüber der Situation vor dem Systemwechsel 

um rund . Personen an (vgl. Tabelle ): Im Dezember  erhielten , Millionen 

Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen  und  Jahren Sozial- oder Arbeitslosenhilfe 

(bereinigt um geschätzte Doppelzählungen von Arbeitslosenhilfebeziehenden mit aufsto-

ckender Sozialhilfe). Darunter waren , Millionen Arbeitslosenhilfe- und , Millionen 

  Die Revision ist aus zwei Gründen erforderlich: Zum einen werden für einen Teil der Arbeit-

suchenden Leistungsanträge erst nach dem Zeitraum bewilligt, für den sie beantragt wurden, zum an-

deren ist die Datenlage in einigen Kreisen noch unzureichend, so dass für die aktuelle Berichterstattung 

ein Schätzverfahren genutzt wird. Die Revision der aktuellen statistischen Daten erfolgt regelmäßig 

nach Ablauf von drei Monaten Wartezeit. 

  Vor der Gesetzesänderung wurden von der BA die Statistiken zur Arbeitslosenhilfe und vom 

Statistischen Bundesamt die Statistiken zur Sozialhilfe veröff entlicht.
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Sozialhilfeempfänger|innen (jeweils inklusive Arbeitslosenhilfempfänger|innen mit aufsto-

ckender Sozialhilfe). Nach Umstieg auf das neue System erhielten im Januar  , Mil-

lionen erwerbsfähige Hilfebedürftige das neue Alg II.

Tabelle : Mengeneff ekte des Systemwechsels

Ende Dezember 2004 Januar 2005

3,92 Mio. Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfänger|innen 
im Alter zwischen 15 und 65 Jahren

4,50 Mio. Arbeitslosengeld II-
Empfänger|innen

= 71 pro 1.000 Personen im erwerbsfähigen Alter = 82 pro 1.000 Personen im 
erwerbsfähigen Alter

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Nicht alle früheren Arbeitslosenhilfeempfänger|innen erhielten das Alg II, da die An spruchs -

 voraussetzungen beim Alg II enger sind (z. B. Anrechnung von Einkommen von An ge hö-

rigen der Bedarfsgemeinschaft). Andererseits wurden in der Arbeitslosenhilfestatis tik nur 

die betroff ene Person selbst, nicht aber ihre Angehörigen erfasst, während in der Grund-

sicherung für Arbeitsuchende alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft einen An spruch auf 

Alg II haben, wenn sie erwerbsfähig sind (bzw. auf Sozialgeld, wenn sie nicht erwerbsfä-

hig sind), und deshalb statistisch als Leistungsempfänger|innen erfasst werden. Eine an-

dere Erklärung für den Anstieg könnte nach Aussagen der BA darin liegen, dass die neue 

Grundsicherung für Arbeitsuchende insbesondere von Hilfebedürftigen mit niedrigem 

Einkommen stärker in Anspruch genommen wird als die alte Sozialhilfe.

Im Laufe des Jahres stiegen die Empfängerzahlen von Alg II weiter an. Nach revidier-

ten Daten der BA nahm die Zahl der hilfebedürftigen Personen von Januar bis Juli  

um zwölf Prozent zu. Im Juli  erhielten , Prozent der Menschen im Alter zwischen  

und  Jahren Alg II. Der Anteil der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen an der Bevölkerung 

im Erwerbsalter (Hilfequote) ist in Ostdeutschland mit , Prozent mehr als doppelt so 

groß wie in Westdeutschland (, Prozent). Hohe Hilfequoten weisen neben den ostdeut-

schen Bundesländern die Stadtstaaten auf: Berlin mit , Prozent, Bremen mit , Prozent 

und Hamburg mit , Prozent. 

Die , Millionen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im Juli  setzten sich zu  Pro-

zent aus Männern und zu  Prozent aus Frauen zusammen. Betrachtet man die Hilfe quo -

  Die BA schätzt diesen Anteil auf sieben Prozent der Arbeitslosenhilfeempfänger|innen vom 

Dezember . 

  Auf Basis der Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe  des Statistischen 

Bundesamtes schätzt die BA, dass aufgrund dieses Zusammenhanges etwa . Personen, die 

im alten System nicht erfasst waren, eine Anspruchsberechtigung für Alg II besitzen. 

  Diese Annahme geht auf eine Studie von Wilde  /  Kubis () zurück, wonach rund  Prozent 

der bedürftigen Haushalte die Sozialhilfe nicht in Anspruch genommen haben, weil Ansprüche ge-

ring waren, die Sozialhilfe stigmatisierend wirkte und der fi nanzielle Engpass eher kurzfristig war. 
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ten, so ist die Betroff enheit von Männern (, Prozent) und Frauen (, Prozent) in etwa 

gleich groß. Überdurchschnittlich hoch sind die Hilfequoten der Alleinerziehen den mit 

, Prozent, die der Ausländer|innen mit , Prozent und die der - bis unter -jäh rigen 

Personen mit , Prozent. Während die Betroff enheit in der Altersgruppe der - bis un-

ter -Jährigen bei Frauen etwas größer ist als bei Männern, sind die Männer in der Alters-

gruppe der - bis unter -Jährigen öfter als Frauen auf Alg II angewiesen. 

Ausmaß der Arbeitslosigkeit nach dem Systemwandel

In der öff entlichen Wahrnehmung wird unfreiwillige Beschäftigungslosigkeit bislang mit 

dem sozialstatistischen Konzept der Arbeitslosigkeit gleichgesetzt, das den prozessprodu-

zierten Daten der BA zu Grunde liegt. Arbeitslos im sozialrechtlichen Sinne sind Arbeit-

suchende von  bis unter  Jahren, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen 

(Beschäftigungslosigkeit) oder weniger als  Stunden wöchentlich arbeiten, aktiv eine ver -

 sicherungspfl ichtige Beschäftigung suchen (Eigenbemühungen) und der Vermittlung durch 

die BA sofort zur Verfügung stehen (Verfügbarkeit). Als arbeitslos registriert werden also 

nur Personen, auf die jede dieser Bedingungen zutriff t und die sich persönlich bei der Agen-

tur für Arbeit gemeldet haben. Während geringfügig Erwerbstätige gleichzeitig arbeitslos 

gemeldet sein können, werden aufgrund von Sonderregelungen einige beschäftigungslose 

Personengruppen grundsätzlich nicht als Arbeitslose gezählt: zum Beispiel Per sonen, die 

nicht arbeiten können oder dürfen, sowie Ältere ab  Jahren. 

Die neuere Arbeitsmarktgesetzgebung hatte auf dieses sozialstatistische Konstrukt der 

Arbeitslosigkeit gegenläufi ge Auswirkungen. Einerseits wird seit Anfang  ein größe rer 

Teil der erwerbsfähigen Bezieher|innen von Leistungen nach SGB II arbeitslos gemel det, 

als dies früher in der Sozialhilfe der Fall war. Andererseits gelten nun – anders als früher 

– Leistungsbezieher|innen in Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik auch dann nicht 

mehr als arbeitslos, wenn diese Maßnahmen – wie etwa Trainings- und Eingliederungs-

maßnahmen oder Arbeitsgelegenheiten (»Ein-Euro-Jobs«) – nicht als Beschäftigung zäh-

len und die Teilnehmer|innen der Vermittlung weiter zur Verfügung stehen (§  Abs.  

SGB III). Aufgrund dieser Änderungen sind Zahlen des Jahres  über die registrierte 

Arbeitslosigkeit mit Angaben für die Vorjahre nicht vergleichbar. 

Durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ist die Arbeitslosigkeit 

in den ersten Monaten des Jahres  deutlich gestiegen. Dies hat vor allem zwei Grün-

de: Zum einen werden ehemalige Sozialhilfeempfänger|innen, die nun Alg II beziehen, in 

stär kerem Maße als Arbeitslose erfasst, zum anderen müssen sich nach SGB II nun auch 

die erwerbsfähigen Angehörigen von ehemaligen Arbeitslosenhilfebezieher|innen durch 

den Einsatz ihrer eigenen Arbeitskraft um die Reduzierung oder Überwindung der Hilfe-

bedürftig keit bemühen und werden als arbeitslos registriert, wenn ihnen eine Arbeit zuge-

mutet werden kann. Dieser Eff ekt konzentriert sich nach Angaben der BA zu  Prozent 

  Nach der Sozialhilfeempfängerstatistik gab es Ende  . Sozialhilfeempfänger|innen 

im erwerbsfähigen Alter, die nicht als arbeitslos registriert waren. 
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auf Frauen. Diese Erhöhung der Arbeitslosigkeit der Frauen im Kontext der System umstel-

lung steht potenziell ein arbeitslosigkeitsvermindernder Eff ekt entgegen, der durch den 

Übergang in den Nichtleistungsempfang (und damit zusammen hängenden Ver zicht auf 

Arbeitslos meldung) aufgrund der Anrechnung der Erwerbseinkommen von Ange hörigen 

und des vorhandenen Vermögens zustande kommt. Tabelle  zeigt einen Vergleich der re-

gis trier ten Arbeitslosigkeit im Dezember  und Dezember :

Tabelle : Arbeitslose im Dezember  und 

Region Arbeitslose Veränderung 
in Prozent

Arbeitslosenquote 
12/20051

Dezember 
2004

Dezember 
2005

Frauen 

Westdeutschland (ohne Berlin) 1.216.482 1.464.498 +20,4 10,5

Ostdeutschland (inklusive Berlin) 751.218 707.036 -5,9 18,5

Bundesrepublik insgesamt 1.967.700 2.171.534 +10,4 12,2

Männer

Westdeutschland (ohne Berlin) 1.645.622 1.655.811 +0,6 10,7

Ostdeutschland (inklusive Berlin) 851.094 778.717 -8,5 19,5

Bundesrepublik insgesamt 2.496.716 2.434.528 -2,5 12,5

Insgesamt

Westdeutschland (ohne Berlin) 2.862.104 3.120.309 +9,0 10,6

Ostdeutschland (inklusive Berlin) 1.602.312 1.485.753 -7,3 19,0

Bundesrepublik insgesamt 4.464.416 4.606.062 +3,2 12,4

 Bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen des Bremer Instituts für Arbeitsmarktforschung 
und Jugendberufshilfe

Der Vergleich der Arbeitslosenzahlen von Dezember  und  zeigt, dass die Verände-

rung der Arbeitslosigkeit (die zu einem großen Teil auf die unterschiedliche Erfassung vor 

und nach dem Systemwechsel zurück zu führen ist) in Ost- und Westdeutschland sehr 

unterschiedlich ist: 

  Somit bleibt auch durch die Umstellung auf das neue System das Problem ungelöst, dass durch 

die registrierte Arbeitslosigkeit der tatsächliche Umfang der Erwerbsarbeit suchenden Personen un-

vollständig abgebildet wird. 
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 – In Westdeutschland und in allen westdeutschen Bundesländern mit Ausnahme von 

Bayern, wo es keine Veränderungen in der Gesamtzahl der Arbeitslosen gab, ist die 

Arbeitslosigkeit teilweise stark angestiegen. Die Veränderungsraten liegen zwischen 

+, Prozent in Rheinland-Pfalz und +, Prozent in Hamburg. Während bei den 

Männern das Bild auf Länderebene uneinheitlich ist (sowohl Rückgang als auch Zu-

nah me der Arbeitslosigkeit), stieg die Frauenarbeitslosigkeit in allen westdeutschen 

Bundesländern stark an – zwischen + Prozent in Bayern und +, Prozent in Ham-

burg.

 – In Ostdeutschland und in ausnahmslos allen ostdeutschen Bundesländern ist die Ar-

beitslosigkeit hingegen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zurück ge-

gangen. Die Veränderungsraten liegen bei den Männern zwischen -, Prozent in 

Th üringen und - Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und bei den Frauen zwi-

schen -fünf Prozent in Sachsen und -, Prozent in Mecklenburg-Vorpommern.

 – Westdeutsche Frauen sind nach der Systemumstellung in deutlich stärkerem Aus maß 

als bislang als Arbeitslose registriert. Ostdeutsche Frauen gelten hingegen seltener 

als vor der Neuregelung als arbeitslos, was möglicherweise an den engeren Zugangs-

bedin gungen zur Leistung Alg II (gegenüber dem Zugang zur früheren Arbeitslosen-

hilfe) liegt; Frauen in Ostdeutschland erhielten nämlich häufi ger Arbeitslosen- und 

seltener Sozialhilfe als westdeutsche Frauen. 

Umbau und Ausweitung der Arbeitsmarktstatistik

Der Streit um die Wirkungen der »Hartz-Gesetze« wird in den nächsten Jahren auf der 

Grund lage einer unsicheren und im Umbau begriff enen Arbeitsmarkt- und Sozialstatistik 

geführt werden, die außerhalb eines engen Kreises von Fachleuten in hohem Maße erläu-

terungsbedürftig bleiben dürfte. Wichtiger als die gemeldete Arbeitslosigkeit könnte die 

»breite« Arbeitslosigkeit (vgl. Oschmiansky/Oschmiansky ) werden, d. h. ein gegen 

sozialrechtliche Änderungen stabiles Darstellungskonzept für die gesamtwirtschaftliche 

Beschäftigungslücke, in dem sich Verschiebungen zwischen Arbeitslosigkeit, Erwerbslosig-

keit und stiller Reserve abbilden lassen. Darüber hinaus werden Bewegungsdaten, d. h. Zu-

gänge in und Abgänge aus Arbeitslosigkeit, Übergänge zwischen verschiedenen Erwerbs-

status und zwischen den Leistungssystemen – nach SGB III, SGB II und SGB XII –, an 

Bedeu tung gewinnen, und die Bewertung neuer Kennzahlen der Arbeitsmarktdynamik wird 

den Gegenstand öff entlicher Kontroversen bilden.

Für international vergleichende Statistiken, vor allem zur Berechnung der EU-standar-

disierten Erwerbslosenquoten, wird in Bevölkerungsumfragen – Mikrozensus (MZ) und 

EU-Arbeitskräfteerhebung (EU-AKE) – bereits seit längerem die im Labour-Force-Konzept 

der International Labour Organisation (ILO) defi nierte Erwerbslosigkeit erhoben. Dieses 

Konzept ist unempfi ndlich gegen sozialrechtliche Änderungen. Erwerbslos sind nach dem 

ILO-Konzept Personen ab  Jahren (ohne obere Altersgrenze), die zum Zeitpunkt der Er-

  Detaillierte Daten zu den Bewegungen zwischen den Systemen liegen derzeit nicht vor. 
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he bung (Berichtswoche) nicht erwerbstätig, jedoch gegenwärtig (in den zwei auf die Er he-

bung folgenden Wochen) für Erwerbsarbeit verfügbar waren, und die sich innerhalb der 

letzten vier Wochen aktiv um eine Stelle bemühten bzw. die einen Arbeitsplatz gefunden, 

aber noch nicht angetreten hatten. Erfasst werden also auch Arbeitsuchende, die bei den 

Agenturen für Arbeit nicht gemeldet sind. Andererseits sind die statistischen Kriterien für 

Verfügbarkeit und Eigenbemühungen strenger defi niert, und Erwerbstätigkeit (ab der ersten 

geleisteten Stunde) schließt Erwerbslosigkeit aus. Seit Januar  weist das Statistische 

Bundesamt parallel zur BA und zusätzlich zum MZ eine monatliche Erwerbslosenquote 

auf Basis der Telefonerhebung Arbeitsmarkt in Deutschland (AiD) aus, der dieses Konzept 

zugrunde liegt.

Auch wenn sich die Messkonzepte »Arbeitslosigkeit« und »Erwerbslosigkeit« teil wei-

se überschneiden, erfassen sie zusammen nur einen Ausschnitt aus dem Personenkreis, der 

seinen Erwerbswunsch nicht realisieren kann. Die stille Reserve bildet den Teil des Arbeits-

kräfteangebots, der weder die sozialrechtlichen noch die erwerbsstatistischen Anforderungen 

aktiver Arbeitsuche und kurzfristiger Verfügbarkeit erfüllt. Zu ihr zählen: Beschäftigungs-

lose, welche die Agentur für Arbeit nicht einschalten, die Arbeitsuche entmutigt aufgegeben 

haben, nicht kurzfristig verfügbar sind bzw. an Maßnahmen der Arbeitsförderung teilneh-

men; Nichterwerbstätige, die in absehbarer Zeit (z. B. nach einer Familienphase) eine Arbeit 

aufnehmen möchten; sowie Ältere, die aus Arbeitsmarktgründen vorzeitig aus dem Erwerbs-

leben ausgeschieden sind. Gemeinsam ist diesen Gruppen, dass sie bei einer anderen Arbeits-

marktsituation wahrscheinlich erwerbstätig bzw. erwerbslos wären. 

Übergänge in die stille Reserve und aus der stillen Reserve lassen sich jedoch nicht be-

obachten, solange diese wie derzeit beim IAB nur als gesamtwirtschaftliche Aggregat größe 

geschätzt wird. Um Bewegungen zwischen der stillen Reserve, dem Beschäftigungssystem 

und der Arbeitslosigkeit bzw. Erwerbslosigkeit zu verfolgen, müsste diese vielmehr auch 

nach einem Mikroansatz anhand von Umfragedaten zur Erwerbsabsicht direkt berechnet 

werden (vgl. Holst , Seifert ). Eine solche Abschätzung der stillen Reserve anhand 

von Mikrodaten ist nach dem Erhebungsdesign ab  sowohl mit dem Mikrozensus als 

auch mit der Befragung »Arbeitsmarkt in Deutschland« möglich.

Die Einführung einer einheitlichen Kundennummer bei der BA ab  und der Um-

 stieg auf eine neue Datenplattform ermöglichen seit einigen Jahren die Verknüpfung ver-

  schiedener Informationen zu integrierten Längsschnitt-Datensätzen, die individuelle Ver-

laufsinformationen enthalten (vgl. Kohlmann ). Die wichtigste dieser Dateien, die Inte -

grierte Erwerbsbiografi e (IEB), enthält auf Personenebene Angaben im Längs schnitt über 

Zeiten der Beschäftigung, der Arbeitsuche, des Leistungsbezugs und der Maß nahme teil-

nahme. Mit diesen Daten, die relativ zeitnah zur Verfügung stehen, eröff nen sich sowohl 

für Monitoring und Evaluation einzelner Maßnahmen wie für die Beobachtung des Arbeits-

marktgeschehens ganz neue Analysemöglichkeiten. Darüber hinaus lassen sich Daten der 

  Eine Vollversion der IEB steht frühestens  Monate nach Ablauf eines Beobachtungsjahres 

zur Verfügung. Mit einer Vorversion, die einen Füllgrad von etwa  Prozent aufweist, kann jedoch 

bereits im Juli bzw. August nach Ablauf des Beobachtungsjahres gerechnet werden.
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Beschäftigten- und Leistungsempfänger-Historik mit Daten des IAB-Betriebspanels zu 

»Linked-Employer-Employee-Daten« zusammenführen, die es ermöglichen, Daten über 

die individuelle Erwerbsbeteiligung im Zusammenhang mit der Stellung im Betrieb zu ana  -

lysieren (vgl. Alda et al. b).

Diese integrierten Datensätze bilden die Grundlage für alle Vorhaben der Wirkungs-

forschung zu den »Hartz-Gesetzen« und des Data Warehouse, das sich in der BA im Aufbau 

befi ndet. Sie sind zugleich über das Forschungsdatenzentrum der BA im IAB teils als anony-

misierte Stichproben (Scientifi c Use Files), teils über kontrollierte Datenfernverarbeitung 

und Gastarbeitsplätze unter Wahrung des Datenschutzes für externe Wissenschaftler|innen 

zugänglich und dürften künftig für die Beobachtung des Arbeitsmarktgeschehens breit ge -

 nutzt werden.

Die verbesserte Verfügbarkeit erwerbsbiografi scher Informationen und Beobachtungen 

zu Wechseln des Erwerbsstatus beginnt auch die Praxis der BA zu verändern. Die Projekte 

Biodaten und TrEff er sollen den Fachkräften der Agenturen statistisch-ökonometrische 

Auswertungen dieser Daten als Entscheidungsgrundlage bei der Zuweisung von Maßnah-

men zur Verfügung stellen (vgl. Brinkmann  /Stephan ). 

Konzept und Stand der Wirkungsforschung

Die Umsetzung der »Hartz-Gesetze« ist Gegenstand zahlreicher Vorhaben der Wirkungs-

forschung. Aufgrund des erheblichen Mitteleinsatzes und des privilegierten Daten- und 

Feldzugangs wird die Wirkungsforschung mit parlamentarischem bzw. gesetzlichem Auftrag 

die Arbeitsmarktforschung der nächsten Jahre prägen. Dabei sind nach dem Auftrag drei 

Forschungsstränge zu unterscheiden: die Ressortforschung des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Arbeit (BMWA) bzw. Arbeit und Soziales (BMAS) zur Umsetzung von 

Hartz I bis III, die Wirkungsforschung des BMWA (BMAS) zur Experimentierklausel in 

Hartz IV unter Beteiligung der Bundesländer, sowie die Wirkungsforschung des IAB. Die 

Evaluationskonzepte hierfür beruhen wesentlich auf den neuen statistischen Möglichkeiten 

der beim IAB geschaff enen integrierten Datenbasis für die Registerdaten der BA. 

Die Evaluationsfragen des Bundestages werden in drei Arbeitspaketen bearbeitet: 

»Wirk samkeit der Instrumente« (Arbeitspaket ), »Organisatorischer Umbau der Bundes-

agentur für Arbeit« (Arbeitspaket ), »Akzeptanz der Bundesanstalt für Arbeit« (Arbeits-

paket ). Zwei weitere Arbeitspakete, die »Administrative Unterstützung bei der Evaluation« 

(Koordination, Arbeitspaket ) und »Datenbereitstellung« (Arbeitspaket ), sollen unter-

stützend wirken. 

  TrEff er steht für »Treatment Eff ects and Predictions«; Vorbild ist das Schweizer Verfahren Sta-
tistically Assisted Programme Selection (SAPS). Im Mittelpunkt dieser Verfahren steht die erwartete 

Dauer des »Kundenkontakts«. 

  Neben diesen politisch mandatierten Vorhaben sind eine Reihe eigenständiger Unter suchungs-

vorhaben aus Mitteln der Forschungsförderung (auch bei der Hans-Böckler-Stiftung) bekannt, und 

weitere sind zu erwarten.
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Inzwischen liegen die ersten sechs Berichte aus dem Arbeitspaket  vor, die sechs unter-

schiedliche Th emen (Module) im Rahmen der mit Hartz I bis III verbundenen Verände-

rungen behandeln: 

 – Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)/  Institut für angewandte 

Sozialwissenschaft (infas): Evaluation der Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschlä-

ge der Hartz-Kommission. Modul a: Neuausrichtung der Vermittlungsprozesse, Berlin 

und Bonn, Juni 

 – Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA)/  Institut für angewandte Sozial-

wissen schaft (infas)/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Evaluation 

der Maß nahmen zur Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission: Modul b: 

Förderung berufl icher Weiterbildung und Transferleistungen, Bonn und Berlin, Juni 



 – COMPASS Gesellschaft für Informationsmanagement und Projektentwicklung  /In-

stitut für Medienforschung und Urbanistik (IMU)/Institut für Sozialökonomische 

Strukturanalysen (SÖSTRA)/Progress-Institut für Wirtschaftsforschung (PIW)/Uni-

ver sität Hamburg: Evaluation der Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge der 

Hartz-Kommission: Modul c: Arbeitsbeschaff ungsmaßnahmen, Berlin, Bremen und 

Hamburg, Juni 

 – Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)/  Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB)/  Institut Arbeit und Technik (IAT): Evaluation der Maß nah-

men zur Umsetzung der Vorschläge der Hartz-Kommission: Modul d: Eingliederungs-
zuschüsse und Entgeltsicherung, Nürnberg, Gelsenkirchen und Mannheim, Juni 

 – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)/Deutsches Institut für Wirt-

schaftsforschung (DIW)/sinus Gesellschaft für Sozialforschung und Marktforschung  /

Alexander Kritikos (Gesellschaft für Arbeitsmarktaktivierung GfA)/  Institut für an-

gewandte Sozialwissenschaft (infas): Evaluation der Maßnahmen zur Umsetzung der 

Vorschläge der Hartz-Kommission: Modul e: Existenzgründungen, Berlin, Bonn, Mün -

chen und Nürnberg, Juni 

 – Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI)/  Institut für Sozial-

forschung und Gesellschaftspolitik (ISG): Evaluation der Umsetzung der Vorschläge 

der Hartz-Kommission: Modul f: Verbesserung der beschäftigungspolitischen Rahmen-
bedingungen und Makrowirkungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, Essen und Köln, 

Juni 

Die Umsetzung des SGB II und die Kooperation zwischen Agenturen für Arbeit und Kom -

munen wird in diesen Evaluationen nur am Rande, nämlich als Rahmenbedingung für Leis -

tungsprozesse nach SGB III, berücksichtigt: So ist in den Modulen a bis d die An wen -

dung der jeweiligen Instrumente durch die örtlichen Arbeitsgemeinschaften zwischen Ar-

beits agenturen und Kommunen in die Untersuchung einbezogen. Dagegen werden weder 

die Veränderungen bei den Lohnersatzleistungen nach SGB III – also die Zusam men-

füh rung von Unterhaltsgeld (Uhg) und Arbeitslosengeld (Alg) und die Verkürzung der 

Anspruchsdauer beim Alg – noch das Alg II bzw. das SGB II als besonderes Leistungssystem 
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untersucht. Die Optionskommunen als alleinige Träger des SGB II sind ausdrücklich aus 

der Beobachtung ausgeschlossen.

Das Institut für angewandte Sozialwissenschaft (infas, Bonn) bearbeitet die Unter-

suchung der Akzeptanz der BA bei Arbeitgeber|inne|n, Arbeitnehmer|inne|n und in der 

Bevölkerung (Arbeitspaket ); hierzu werden eine Stichprobe der Wohnbevölkerung ab 

 Jahren, eine zweite Stichprobe aus Beschäftigten und Arbeitslosen sowie eine Betriebs-

stichprobe zu drei Zeitpunkten im Frühjahr ,  und  befragt. Die Studie, in 

der die neuen Organisationsstrukturen, die Implementierung des neuen Steuerungs modells 

in der BA, das Verhältnis von Geschäftsleitung und Selbstverwaltung, die Rolle der Beschäf-

tigten im Umbau und die Bedeutung neuer IT-Verfahren für die Arbeitsabläufe untersucht 

werden, wird vom Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft (iso-Institut, Saar brü-

cken) und der Organisationsberatung Peter Ochs (Saarbrücken) bearbeitet. 

Der § c SGB II sieht für die Experimentierklausel zur Grundsicherung und Vermitt -

lung Arbeitsuchender in kommunaler Trägerschaft (kommunale Option) eine eigene Evalu-

ierung vor, für die das BMWA (BMAS) in Zusammenarbeit mit den Ländern verantwort lich 

ist (vgl. BMWA ). Zu diesem Bereich der Wirkungsforschung hat sich im Januar  

nach einer schriftlichen Abfrage bei Ländern, kommunalen Spitzen verbän den, Arbeit geber-

verbänden und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) ein Arbeitskreis Evaluation kon-

stituiert. Bisher sind die ersten beiden von vier defi nierten Untersuchungsfeldern vergeben 

worden: Deskriptive Analyse und Matching (Feld ) und Implementations- und Governance-
Analyse (Feld ). Ausschreibungen zur Wirkungs- und Effi  zienzanalyse (Feld ) sowie zu 

Makroanalyse und Benchmarking (Feld ) sind in Vorbereitung. Die Untersuchungen um-

fassen die ersten drei Jahre der Umsetzung des SGB II, also den Zeitraum von Mitte  

bis Mitte . § c SGB II verlangt zum . Dezember  einen Bericht des BMWA 

an Bundestag und Bundesrat. Im Zentrum dieser Forschungsvorhaben steht ein Leis tungs-

vergleich der beiden grundlegenden Trägermodelle, d. h. der Arbeitsgemeinschaften nach 

§ b SGB II und der kommunalen Trägerschaft nach § a SGB II. 

Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (MWA) bzw. für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales (MAGS) des Landes NRW bereitet paral lel ein landesweites Evaluationsvorhaben 

zur Wahrnehmung der kommunalen Option des SGB II vor, und auch Hessen plant eine 

SGB-II-Evaluation auf Landesebene. 

Grundsätzlich und längerfristig ist nach §  SGB III und §  SGB II das IAB für 

die Wirkungsforschung in beiden Regelungsbereichen der Arbeitsförderung zuständig. Für 

die allgemeine Wirkungsforschung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende hat 

das IAB die Forschungsbereiche »SGB II: Soziale Sicherung und Partizipation«, »SGB II: 

Eff ektivität und Effi  zienz von Leistungen« und »SGB II: Strukturen und Bewe gungen im 

Niedrigeinkommensbereich« neu eingerichtet. Auf mittlere und lange Sicht sieht das For-

schungsprogramm (zusammenfassend vgl. Beckmann et al. ) Implementations studien, 

  Ob auch andere Bundesländer eine parallele Evaluation auf Landesebene planen, ist den Auto-

r|in n|en nicht bekannt.
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Analysen zum Instrumenteneinsatz auf der Individualebene, Forschungen zu den Bedarfs-

gemeinschaften nach SGB II und ihrem Haushaltskontext, Untersuchungen auf der Be-

triebs ebene und zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit auf regionaler Ebene sowie zu den 

gesamtwirtschaftlichen Eff ekten des neuen Leistungssystems vor. 

Probleme und Defi zite der Wirkungsforschung

Trotz (oder wegen) ihres Umfangs wird die Wirkungsforschung als Grundlage einer kriti-

schen Begleitung und Meinungsbildung zu den »Hartz-Gesetzen« nicht ausreichen. Anhand 

der Ausschreibungen und der vorliegenden Evaluationsdesigns lassen sich eine Reihe von 

Problemen absehen. 

Handlungsbedarf ergibt sich zunächst bereits aus der großen Zahl verschiedener For-

schungsvorhaben, deren Ergebnisse nur einen kleinen Kreis von Expert|inn|en erreichen 

dürften. Man müsste eine sehr naive Vorstellung vom politikberatenden Nutzen der Eva lua-

tion haben, wollte man annehmen, dass die Ergebnisse eines so umfangreichen Forschungs-

programms für sich sprechen könnten. Wie sie im öff entlichen Diskurs über die Arbeits-

markt politik wirken, wird vielmehr von Deutungsangeboten und Übersetzungen abhän-

gen. Dies gilt insbesondere auch für die parlamentarische Auseinandersetzung über die 

zusam menfassenden Berichte, welche die Bundesregierung Bundestag und Bundesrat zu-

leiten wird. Die Meinungsbildung über die Wirkungen der »Hartz-Gesetze« kann nur an 

demo kra tischer Qualität gewinnen, wenn sich neben den Auftraggeber|inne|n und Eva-

lu a tor|in n|en auch andere Wissenschaftler|innen am Transfer und an der Erörterung der 

Ergebnisse beteiligen.

Dass es notwendig und nützlich ist, die Wirkungsforschung ihrerseits fachöff entlich 

kritisch zu begleiten, ergibt sich ferner auch aus der Schneidung der einzelnen For schungs-

vorhaben und aus ungelösten konzeptionellen Fragen. Die Arbeitsteilung zwischen relativ 

kurzfristiger Ressortforschung einerseits und dem längerfristigen Forschungspro gramm des 

IAB andererseits sowie die Trennung der Forschungsaufträge nach den Regelkreisen des 

SGB III und des SGB II, noch dazu mit unterschiedlichen Zeithorizonten (bis  bzw. 

), werden schwerlich ein Gesamtbild der neu ausgerichteten Arbeits markt poli tik entste-

hen lassen. Begonnen wurden fast ausschließlich Partialevaluationen einzel ner Regelungen 

und Instrumente. Dabei ergeben sich bereits durch die Schneidung Unter suchungslücken. 

So wird das SGB II in der Ressortforschung des BMWA (BMAS) nur als Sonderfall für 

die Anwendung von Instrumenten des SGB III und in der Wirkungsforschung nach § c 

SGB II nur unter der Fragestellung des Leistungsvergleichs zwischen rein kommunalen 

und gemeinsamen Trägermodellen evaluiert – eine Gesamtevaluation der Wirkungen des 

neuen Leistungssystems ist daher noch am ehesten vom IAB zu erwarten. 

Damit die große Anzahl an Forschungsvorhaben unter großem Zeitdruck kurzfris-

tig begonnen werden konnten, mussten projektbezogene Konsortien gebildet werden. In 

den beauftragten Konsortien dominieren die mikroökonometrisch ausgerichteten An-

sätze der Wirtschaftsforschungsinstitute. Insbesondere die soziologische Arbeitsmarktfor -

schung war auf die Übernahme von Aufgaben dieser Größenordnung theoretisch und auf 
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die Bil dung leistungsfähiger Konsortien praktisch ungenügend vorbereitet. Die neuen Auf-

trä ge der Wirkungsforschung mussten ohne gründliche wissenschaftliche Verständigung 

über Standards qualifi zierter Evaluationsforschung im veränderten Feld der Arbeitsmarkt-

politik begonnen werden. Ihre Ergebnisse hängen aber entscheidend von wertgebunde nen 

Per spek tiven und Annahmen ab, die sich nicht einfach aus den gesetzlichen Grundlagen 

ergeben, sondern die in der einen oder anderen Weise wissenschaftlich zu »rekonstruie-

ren« sind.

Der Auftragsvergabe ist keine ausreichende Verständigung über Zieldefi nitionen und 

Erfolgskriterien unter Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen vorausgegangen. So fehlt 

der Wirkungsforschung nun nicht nur eine Programmkritik, sondern auch ein politisch 

defi niertes und mit den relevanten gesellschaftlichen Gruppen vereinbartes Beobach tungs-

konzept. Unter diesen Bedingungen und aufgrund des Zeitdrucks ist die erste Aufgabe 

jedes Evaluationsvorhabens, die rationale Rekonstruktion und kritische Erörterung der 

Programmziele, in den begonnenen Vorhaben der Begleitforschung zu kurz gekommen. 

Die Grundannahme der »Hartz-Gesetze«, dass Arbeitslose nicht aktiv genug Stellen suchen 

und dass die Unterbeschäftigung durch beschleunigte Besetzung off ener Stellen erheblich 

reduziert werden kann, wird nicht mehr kritisch hinterfragt.

Bei den Vorhaben der Wirkungsforschung zu den »Hartz-Gesetzen« handelt es sich 

bislang fast ausschließlich um Partialevaluationen mit dem Ziel, einzelne Regelungen und 

Instrumente nach ihrer Wirksamkeit zu vergleichen, nicht intendierte Folgen bei ihrer Um-

setzung zu identifi zieren und so Anhaltspunkte für eine optimierte Umsetzung zu gewin-

nen. Hier dürfte sich das Methodenverständnis der meisten Auftragnehmer|innen, die kau-

sale Eff ekte einzelner Interventionen verlässlich abbilden wollen, mit dem Interesse der 

politischen Auftraggeber|innen treff en, eine grundsätzliche Erörterung der neu ausgerich-

teten Arbeitsmarktpolitik zu vermeiden.

Obwohl die Ausgestaltung der Lohnersatz- bzw. Lohnergänzungsleistungen erheb-

lichen Einfl uss auf das Suchverhalten am Arbeitsmarkt und damit auf Stellenbesetzungsvor-

gänge hat (vgl. Gangl ), werden diese Leistungen nur am Rande (etwa im Zusammen-

hang mit Sanktionen) in die Untersuchung einbezogen. Weder die Höhe des Alg II noch 

seine Rechtssicherheit noch die darauf bezogenen Leistungsprozesse (Antragsbearbeitung, 

  So der Tenor der selbstkritischen Diskussionsbeiträge und des Schlussworts von Burkart Lutz 

auf der Fachtagung »Wirkungsforschung und Politikberatung – eine Gratwanderung?« der Deutschen 

Vereinigung für sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF), der Friedrich-Ebert-Stiftung 

(FES) und des IAB vom ./. Februar  in Bonn (vgl. SAMF  /  IAB  /  FES ). 

  In einer der beiden Vorstudien zur Evaluation der vermittlungsorientierten Instrumente wird 

der Zusammenhang der einzelnen Regelungen als methodisch auszuschaltende Störgröße bezeich-

net: »Diese einzelnen Reformen […] greifen inhaltlich und in ihrer Zielsetzung ineinander und 

müssen daher als ein Ganzes betrachtet und evaluiert werden […]. Jede Evaluationsstudie, die die 

Ermittlung des kausalen Eff ekts einer Maßnahme zum Ziel hat, muss grundsätzlich einen möglichst 

isolierten Eingriff  betrachten, um zu verhindern, dass sich der Eff ekt mehrerer Veränderungen über-

lagert. Liegen mehrere Eingriff e gleichzeitig vor, so ist es Aufgabe des Studiendesigns, eine derartige 

isolierte Betrachtung dennoch zu gewährleisten.« (Fertig et al. :  f.) 
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An spruchsprüfung, Zahlbarmachung) sind Gegenstand der Evaluation durch das BMWA 

(BMAS). Dies ist problematisch, weil alle Aktivitäten zur Arbeitsmarktintegration die 

materielle Exis tenzsicherung zur Voraussetzung haben, Geldleistungen und Leistungen zu 

Ein gliederung in den verpfl ichtenden Eingliederungsvereinbarungen nach §  SGB II ver-

koppelt sind und der größte Teil der Aktivitäten von Fachkräften und Adressat|inn|en im 

Regelkreis des SGB II auf die Beantragung, Prüfung und Auszahlung der Geldleistungen 

entfällt.

Auf der Mikroebene orientieren sich die Evaluationsvorhaben bislang fast ausschließ-

lich an einer einzigen Zieldimension, der Ausmündung aus gemeldeter Arbeitslosigkeit bzw. 

der kurzfristigen Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hieran soll der Erfolg 

vermittlungsorientierter Maßnahmen und Dienstleistungen mittels quasiexperimenteller 

ökonometrischer Evaluationsdesigns gemessen werden. Ob diese Beschäftigung nach ihrer 

Qualität, ihrer Entlohnung und ihrer Gesamtdauer dazu führt, die Zone der Unsicherheit 

am Arbeitsmarkt zu verlassen, wird nicht erfasst. Andere für die Bewertung der Instrumente 

wichtige Dimensionen wie die Qualität der Beschäftigung, der längerfristige erwerbsbiogra-

fi sche Kontext kurzfristiger Eingliederungs-»Erfolge«, die Einkommenssituation und die 

Erwerbskonstellation des Haushalts sowie die schwerer quantifi zierbaren Ziele des Erhalts 

oder der Verbesserung individueller Beschäftigungsfähigkeit oder der sozialen Stabilisierung 

in gefährdeten Lebenslagen werden ebenfalls kaum thematisiert. 

Da mikroökonometrische Evaluationskonzepte dominieren, werden gesamtwirtschaft-

liche Niveau- und Struktureff ekte, etwa durch Ausweitung von Arbeitsgelegenheiten mit 

Mehraufwandsentschädigung, durch die Zunahme nicht standardisierter Beschäftigungs-

verhältnisse und nicht existenzsichernder Arbeitseinkommen, durch die – mehr oder weniger 

off en intendierte – arbeitsmarktpolitische Funktion des Alg II als Lohnergänzungsleistung 

im Niedriglohnsegment und durch die Konkurrenz verschiedener Personengruppen der 

Arbeitslosen und der stillen Reserve bei Stellenbesetzungen nicht ausreichend untersucht. 

Das IAB-Forschungsprogramm schlägt hierzu vor, ein Mikrosimulationsmodell zur Analyse 

von Änderungen im Erwerbsverhalten mit einem empirischen Modell des gesamtwirtschaft-

lichen Arbeitsangebots zu verknüpfen (vgl. Beckmann et al. : ). 

Obwohl Implementationsanalysen und qualitative Untersuchungsverfahren in allen 

Evaluationsvorhaben vorgesehen sind, fehlt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit 

den Besonderheiten vermittlungsorientierter »Dienstleistungen am Arbeitsmarkt«, die doch 

den »Hartz-Gesetzen« den Namen gaben. Im Mittelpunkt stehen bislang organisatorische 

Fragestellungen der Leistungsträger und der Fachkräfte. Um aber zu klären, ob ein Zu sam-

menhang zwischen bestimmten Leistungen und beobachteten Übergängen in regu läre Be -

schäf tigung besteht und ob die Vermittlung die Beschäftigungsfähigkeit, also den Hand-

lungs spielraum von Arbeitsuchenden bei der Stellenbesetzung erhöht, wären in stärkerem 

Maße Leistungsprozesse zu beobachten und wäre die Qualität dieser Dienstleistung aus der 

Perspektive der »Kunden«, d. h. der Arbeitsuchenden, zu bewerten. Keines der Evalua tions-

  Das Forschungsprogramm des IAB erwähnt immerhin die Wirkungen des SGB II auf Armuts-

risiko und Einkommensverteilung (Beckmann et al. : ,  f.).
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vorhaben orientiert sich an einem ausgewiesenen Handlungsmodell zur Rolle der Arbeits-

vermittlung in Stellenbesetzungsvorgängen, zu »Kundensegmentierung« und »Profi ling«, 

zu Beratung und Fallmanagement. 

Während alle Expert|inn|en sich darüber einig sind, dass Evaluationsergebnisse um so 

zuverlässiger werden, je länger die beobachtete Zeitspanne ist, standen die Projekte schon 

durch die Beschlüsse der Legislative unter hohem Abfragezeitdruck. Das Ziel, relativ kurz-

fristig Ergebnisse zu liefern, geht zu Lasten der Qualität, ohne dass der absehbare politik-

beratende Nutzen dies rechtfertigen könnte. Denn die Realitäten des politischen Prozesses 

entsprechen nicht dem Modell eines rationalen Policy-Zyklus, in dem ein Programm mit 

einer Problemwahrnehmung beginnt und sich an Politikformulierung und Politikumsetzung 

eine Phase der Korrektur aufgrund von Evaluationsergebnissen anschließt. Zu keinem Zeit-

punkt während des Evaluationszeitraums bis  bzw. bis  wird ein stabiler End  zu-

stand der Umsetzung der »Hartz-Gesetze« erreicht sein, der mit einem vorausgegangenen 

Zustand »vor Hartz« (»Nullmessung«) systematisch verglichen werden könnte. So könnten 

politische Entscheidungen über Programmänderungen fallen, ohne dass hierzu Ergebnisse 

der Wirkungsforschung vorliegen. Doch zu einer Prozessanalyse, die auch Auswirkungen 

des politischen Prozesses und etwaiger Programmkorrekturen auf die Umsetzung beobach-

tet, haben die Evaluationsvorhaben nur ein sehr schwaches Mandat. 
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